
4	 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit

4.1  Rechnungslegung nach Swiss GAAP FER 26

Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung wird nach den Fachempfehlungen der Swiss GAAP 

FER 26 vorgenommen.

4.2  Buchführung und Bewertung

Die Bewertung von Wertschriften und Beteiligungen mit regelmässigem Handel erfolgt zum Markt-

wert (Obligationen inklusive Marchzinsen). Währungsumrechnungen erfolgen zu Tageskursen. Die 

Guthaben bei der Stadt Zürich, die Hypotheken und die Bilanzposition «Übriges Vermögen» sind 

zum Nominalwert bewertet. Für nicht-kotierte Anteile an Stiftungen, Fonds und anderen Kollektiv-

anlagen wird der Net Asset Value (NAV) bzw. Rücknahmewert berücksichtigt.

Bei Immobilienstiftungen hängt der NAV im Wesentlichen vom Wert des Immobilienportfolios ab, 

welches gemäss anerkannten Regeln (in der Regel DCF-Methode) berechnet wird.

Jeder Fund-of-Hedge-Funds, in den die PKZH investiert ist, arbeitet mit einem unabhängigen Admi-

nistrator zusammen, welcher für die Berechnung des NAV zuständig ist. Diese unterliegt zudem 

einer jährlichen Revision von einer unabhängigen Revisionsgesellschaft sowie einer Plausibilitäts-

kontrolle durch die Fachberatungsfirma der PKZH. In die Jahresendbewertung fliessen die NAVs 

ein, welche am Bilanzerstellungs-Stichtag (15.02.2010) bekannt sind. 

Für die Anteile an Private Equities wird der NAV von der jeweiligen Fondsleitung nach international 

anerkannten fachspezifischen Standards ermittelt und durch die von der Anlagekommission einge-

setzten Fachberatungsfirmen analysiert sowie auf ihre Plausibilität hin überprüft. Die Bewertungen 

per 31. Dezember werden durch die anerkannten Revisionsgesellschaften der jeweiligen Fonds-

leitungen geprüft. Deren Berichte liegen jedoch am Bilanzerstellungs-Stichtag der PKZH noch nicht 

vor. Demzufolge beziehen sich die Bewertungen der Jahresrechnung auf die geprüften Berichte 

des Vorjahres sowie die Gewinne und Verluste aus den nicht geprüften, am Bilanzerstellungs-Stich-

tag verfügbaren Quartalsberichten sowie auf die Einlagen und Rückzahlungen seit dem letzten 

Quartalsbericht.

Jahresrechnung

32


